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Stellungnahme zum Bebauungsplan Nummer 145.1 Kaserne Lettin

Zu 1. Erfordernis der Planaufstellung:

Die Sorge, dass eine Verknappung von Baugrundstücken zu einer massiven Abwanderung in das Umland erfolgt ist eine Behauptung, welche aber nicht begründet ist. Daher gilt es die Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.

Mit Zählungsstand 31.12.2010 umfasste die Einwohnerzahl der Stadt Halle (Saale) 232 963 Personen. Die Entwicklung ab Ende des Jahres 2000 bis zum Ende des Jahres 2008 sieht folgendermaßen aus:

Jahr 




Einwohner 

2000 




247 736

2001




243 045

2002




239 355

2003




240 119

2004




238 497

2005




237 198

2006




235 720

2007




234 295

2008




233 013

2009




232.323

2010




232 963

Die leichte Aufwärtsentwicklung der Einwohnerzahl in Halle (Saale) im Umfang von 640 Personen lässt keinen grundlegenden Trendwechsel erkennen. Selbst der Einwohnerstand des Jahres 2008 ist noch nicht erreicht.

Selbst im Saalkreis zeichnet sich laut des damaligen Landrates Knut Bichoel 

(Interview in der Mitteldeutschen Zeitung vom 27.12.2002) seit dem Jahre 2000 bis Ende 2002 ein leichter Rückgang von 82.012 um 717 auf 81.295 Einwohner ab. Das ist ein sehr geringer Rückgang. Nur muss bedacht werden, dass bis zum Jahre 2000 die Einwohnerzahlen stiegen. Der nunmehrige Landkreis Saalekreis hatte noch Ende des Jahres 2007 203 989 Einwohner. Mit Stand Ende des Jahres 2008 sind es nunmehr 201 273 Einwohner. Das ist ein Bevölkerungsrückgang von 2.716 Personen. 

Der nunmehrige Landkreis Saalekreis, am 01.07.2007 aus den Altkreisen Saalekreis und Merseburg-Querfurt entstanden, hat laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt mit Stand 31.12.2010 einen Einwohnerbestand in Höhe von 196.946,00 Einwohnern. Am Ende des Jahres 2009 waren es noch 199.025,00 Einwohner. Somit wohnten laut letzten öffentlichen landesstatistischen Angaben bis Ende 2010 2.079,00 Einwohner weniger im Landkreis Saalekreis.

Wenn man den leichten Bevölkerungsanstieg in der Stadt Halle (Saale) in Höhe von 640 Personen, den Bevölkerungsverringerungen im Landkreis Saalekreis im Umfang von 2.079,00 Einwohnern gegenrechnet, so beträgt die Verringerung der Einwohner in der Region noch immer 1.439 Einwohner in einem Jahr.

In den Umlandkreisen reduziert sich die Bevölkerung ebenfalls.

Statt der Entwicklung weiterer Ein- und Zweifamilienhäuser gilt es eher sich für den Erhalt und Ausbau bestehender Bausubstanz einzusetzen.

Zu 2.1. Lage im Stadtgebiet

Schon die Lage des Plangebietes im Raum zum Hechtgraben, dem Naturschutzgebiet und dem Landschaftsschutzgebiet Dölauer Heide zeigt die ökologische Bedeutsamkeit in Angrenzung zum Neubaugebiet Heide-Nord, der Heiderandsiedlung und der Ortslage Lettin.

Zu 3.1.2. Flächennutzungsplanung

Wie bereits unter zu 1. dargelegt findet eine Bebauungsplanung nur auf der Basis von Vermutungen und durch nichts begründete Annahmen statt. Eine fehlende Wohnbauflächenbedarfsberechnung bestätigt dies nur. 

Spätestens seit dem Jahre 2009 hätte diese vorgenommen werden können. 

Zu 3.2. Sonstige Planungen

Die nunmehrige Planung sollte dazu beitragen, den Durchflussraum des Hechtgrabens wieder zu erweitern. Neben der Erweiterung von Retentionsflächen besteht somit die Möglichkeit dem Hechtgraben einen Raum zur sukzessiven Entwicklung  einer Auenlandschaft zurückzugeben. Mit den Studien der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der TRIOPS – Ökologie & Landschaftsplanung GmbH vom August 1995 liegen fundierte Materialien vor, wie eine Entwicklung aussehen könnte. 

Diese Entwicklung wäre zudem ein Beitrag zur Stabilisierung des Biotopverbundes sowie eines Frischluftkorridors zwischen Dölauer Heide und Saaleaue. 

Zu 3.4. Planverfahren

Eine Beteiligung von Umweltverbänden fand unverständlicherweise nicht statt.

Zu 5.1. Städtebauliches Zielkonzept und 5.2. Grünordnerisches Zielkonzept

· Die Ausweisung für Einfamilienhäuserbebauung ist unter den Vorbehalt der Wohnbauflächenbedarfsberechnung zu sehen

· Die Erweiterung des Raumes für den Hechtgraben durch Beseitigung von Verbauungen und Aufschüttungen gilt es zu ergänzen.

· Prüfung der Möglichkeit der Wiederoffenlegung bisher überbauter Gräben.

· Entwicklung umfassender Grünbereiche in Form von Sukzession –im Bereich des Hechtgrabens und der Gräben- und durch Pflanzungen an Wegen und Straßen

· Prüfung eines Rad- und Wanderweges unter Einbeziehung des Geländes des Bebauungsplanes 145.2., aber ohne Verbauungen und Einschränkungen bestehender Grünflächen und Gewässerräume.

Zu 5.2. Planungsalternativen

Die Angaben zur Wohnraumentwicklung sind Mutmaßungen, da  keine Wohnbauflächenbedarfsberechnung vorliegt. Siehe Ausführungen zu 1.

Eine massive Ausweitung des Entwicklungsraumes des Hechtgrabens wäre sehr sinnvoll und praktikabel, da dieser barrierefrei an das Plangebiet in nordwestlicher und nördlicher Richtung angrenzt.

Zu 6. Begründungen der wesentlichen Festsetzungen

Die Möglichkeit der Ausweitung des Hechtgrabengebietes durch Beseitigung von Verbauungen und Aufschüttungen findet überhaupt keine Erwähnung. Dabei besteht die Chance im Zusammenhang mit dieser Maßnahme einen stark durchgrünten Raum zu schaffen, welcher mit den angrenzenden Schutzgebieten und Naturräumen sowie Siedlungsgebieten in Verbindung stehen kann.

Darüber hinaus ist der bestehende Gehölzbestand komplett zu erhalten und zu sichern.

Zu 7.2.2 Regenwasser

Eine ungefilterte Einleitung von Regenwasser ist nicht zu empfehlen. Bei Katastrophenfällen wie Austritt von Kraft- und Schmierstoffen würde eine Verschmutzung des Hechtgrabens, der angrenzenden Landschaften und der Saale eintreten. Daher sollte es eine so gering wie möglich geringe Versiegelung geben sowie ein  Regenrückhaltebecken mit entsprechenden Filteranlagen für einen Ablauf in den Hechtgraben geben.

Zu 7.3.2. Straßenbeleuchtung

Im Interesse des Insektenschutzes sollten Natriumdampfhochdrucklampen zum Einsatz kommen.

Zu 10.1. Natur und Landschaft

Die Ausweitung des Hechtgrabengebietes durch Beseitigung von Verbauungen und Aufschüttungen gilt es in die Planung aufzunehmen. Dabei besteht die Chance im Zusammenhang mit dieser Maßnahme einen stark durchgrünten Raum zu schaffen, welcher mit den angrenzenden Schutzgebieten und Naturräumen sowie Siedlungsgebieten in Verbindung stehen kann.

Darüber hinaus ist der bestehende Gehölzbestand –einschließlich der Sukzessionsflächen- komplett zu erhalten und zu sichern.

Abschließendes

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hat immer wieder bekräftigt mit seinen Erfahrungen und Vorschlägen sich für den Schutz, Erhalt und Entwicklung des Hechtgrabens und seiner Nebengewässer sowie deren Umfeld einzusetzen. Leider haben die Verantwortlichen der Stadt Halle (Saale) –außer während der Veranstaltung am 27.02.1999- diese Angebote immer wieder ausgeschlagen. Stattdessen erklärt man Abholzungen und Uferverschotterungen an Hechtgraben und Hassgraben zu Renaturierungsmaßnahmen.

Der Bebauungsplan 145.1 bietet die Möglichkeit im gewissen Umfang Verbesserungen für den Hechtgraben, seine Aue sowie den Biotopverbund zwischen Dölauer Heide, Saaleaue und Brandberge herbeizuführen und dies im gewissen Umfang auf die bisherige Kasernenfläche auszudehnen.

Halle (Saale), den 11.12.2011



Andreas Liste
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